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Sachstand bei der Suche eines zweiten Nationalparks für NRW 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Sachstand des 

Findungsprozesses für einen zweiten Nationalpark mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Natur- und Ver-

braucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Oliver Krischer  
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In seiner Sitzung am 23. April 2024 hat der Klever Kreistag entschieden, dass der Kreis 

Kleve sich nicht am künftigen weiteren Verfahren des Landes NRW zur Findung eines 

zweiten Nationalparks beteiligen wird. Wie bereits in der Berichtsanfrage dargestellt, wird 

durch die „Initiative Internationalpark Reichswald“ aktuell ein kassatorisches Bürgerbe-

gehren forciert. Am 22. Juli wurde der Verwaltung des Kreises Kleve eine Unterschriften-

sammlung übergeben. Gemäß 23 Absatz 6 Satz 1 Kreisordnung NRW (KrO) stellt der 

Kreistag unverzüglich fest, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Dieser Verfahrensschritt 

erfolgt nach Kenntnis der Landesregierung im Rahmen der normalen Sitzungsfolge des 

Kreises Kleve, nach der die nächste Sitzung des Kreistages am 26.09.2024 stattfindet.  

 

Das Verfahren des Bürgerentscheides liegt vollständig in der Hand des Kreises Kleve, 

eine Abstimmung zwischen dem Kreis und der Landesregierung findet im Rahmen dieses 

Verfahrens nicht statt. Ob und in welcher Form die Landesregierung sich in die Debatte 

vor Ort im Rahmen eines Bürgerentscheides einbringt, wird zu entscheiden sein, falls es 

zu einem Bürgerentscheid kommt.  

 

Bezüglich der Fragen, die bereits im Rahmen der Kleinen Anfrage 4002 an die Landes-

regierung übermittelt wurden, wird auf ebendiesen Vorgang verwiesen.  

 

  


